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Vorwort 

Das am 11. und 12. Oktober 2011 in Potsdam durchgeführte Symposium war ein 
wichtiger Bestandteil der seit 2008 andauernden wissenschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen dem von Herrn Prof. Vladimir Fadeev geleiteten Lehrstuhl 
Staats- und Kommunalrecht der Russischen Föderation an der Juristischen Kuta-
fin Akademie Moskau und dem von Frau Prof. Carola Schulze geleiteteten 
Lehrstuhl Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie i.V.m. Öffentlichem Recht an 
der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam.  

Das Symposium fand im Rahmen des Deutsch-Russischen Wissenschafts-
jahres 2011/12 statt und konnte primär zwei Säulen des Wissenschaftsjahres zu-
geordnet werden: Stärkung der gemeinsamen Forschung und Innovation sowie 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses als Bindeglied lebendiger Part-
nerschaft. Im Rahmen des Symposiums wurden grundlegende Merkmale und 
Prinzipien der deutschen und russischen Staats- und Rechtsordnung wie Demo-
kratie, Föderalismus, Rechtsstaat, Grundrechte, kommunale Selbstverwaltung, 
wirksamer Rechtsschutz, Trennung von Kirche und Staat und Integration von 
Zuwanderern als neue Aufgabe des Staates vergleichend dargestellt und erörtert, 
um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Entwicklung der Staats- und 
Rechtsordnung der beiden Länder aufzuzeigen. 

Das Thema wurde von den Partnern deshalb gewählt, weil im Rahmen der 
Internationalisierung und Globalisierung neben der Kenntnis der nationalen 
Staats- und Rechtsordnung, ihrer grundlegenden Prinzipien, Merkmale und Be-
grifflichkeiten immer öfter und intensiver auch ein konkretes Wissen über frem-
de Staats- und Rechtsordnungen, ihre Besonderheiten und Unterschiede vom 
wissenschaftlich und praktisch tätigen Juristen erwartet wird. Gerade auch vor 
dem Hintergrund intensiverer politischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
ist ein Grundverständnis der Akteure für die verfassungs- und verwaltungsrecht-
lichen Strukturen und Begrifflichkeiten der deutschen und russischen Staats- 
und Rechtsordnung von erheblicher Bedeutung, um eine effektive Kooperation 
beider Staaten nicht nur auf politischen und wirtschaftlichen, sondern auch auf 
den rechtlichen Feldern zu gewährleisten. Zugleich ist unter den Bedingungen 
der Internationalisierung und Globalisierung die Angleichung der rechtlichen 
Strukturen auf der Grundlage gemeinsamer Wesensmerkmale und Prinzipien ein 
ganz entscheidender Entwicklungsprozess für moderne Staats- und Rechtsord-
nungen, den es auch durch gemeinsame wissenschaftliche Untersuchungen zu 
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fördern gilt. Zur Verwirklichung dieser Zielstellungen hat das Symposium einen 
spezifischen öffentlichkeitswirksamen Beitrag geleistet.  

Die Autoren geben in ihren Vorträgen ihre persönliche Auffassung wieder. 
Soweit in den Beiträgen auf die aktuelle Rechtslage Bezug genommen wird, ist 
der Stand vom 11. und 12. Oktober 2011 gemeint. 

Besonderer Dank gilt der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam für 
die finanzielle Förderung des Tagungsbandes. 

Potsdam, Sommer 2012 Carola Schulze 
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Demokratie in Deutschland 

Georg Kirschniok-Schmidt  

Im*vorliegenden Beitrag wird im Abschnitt I die Demokratie in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Sinne des Grundgesetzes als Staatsform und Gesellschaftsordnung dargestellt. Im Ab-
schnitt II wird erläutert, dass zum Wesen der parlamentarischen Demokratie umfassende In-
formationsrechte gehören. Am Beispiel der Verfassung des Landes Brandenburg werden im 
Abschnitt III die Reichweite und die Grenzen der Informationsrechte herausgearbeitet. Ab-
schließend werden die Informationsrechte des Bürgers als Elemente der unmittelbaren Demo-
kratie charakterisiert. 

I. Demokratie im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland: Staatsform und Gesellschaftsordnung 
„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
staat.“ In diesen Worten fasst das Grundgesetz die wesentlichen Strukturent-
scheidungen zusammen, die das Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland 
kennzeichnen. Zu diesen Grundentscheidungen gehört die Demokratie, die de-
mokratische Verfasstheit des Staates. Unter Demokratie versteht das BVerfG die 
freie Selbstbestimmung der Bürger: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Jede 
hoheitliche Maßnahme, jeder staatliche Zwang muss durch das Volk legitimiert 
sein. Dies bedeutet, dass jegliche Herrschaftsausübung zurückzuführen sein 
muss auf das Volk, auf dessen Willen, der in Wahlen und Abstimmungen zum 
Ausdruck kommt. Man spricht von einem Legitimationszusammenhang, einem 
Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und staatlicher Herrschaft.

Dieser Zurechnungszusammenhang wird vor allem über das vom Volk ge-
wählte Parlament hergestellt. Um in einem modernen Staat in der Größenord-
nung der Bundesrepublik Deutschland eine ständige demokratisch legitimierte 
Herrschaft zu sichern, ist eine Repräsentation des Volkes erforderlich. Formen 
direkter Demokratie (z.B. Volkabstimmungen) können in einem modernen Staat 
immer nur als eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie verstanden wer-
den. So spricht das Grundgesetz davon, dass das Volk seine Herrschaft durch 
„besondere Organe“ ausübt. Repräsentiert wird das Volk durch das Parlament. 

* Dr. iur. Georg Kirschniok-Schmidt ist als Referatsleiter im Ministerium der Justiz des 
Landes Brandenburg tätig. 

*
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Das Parlament wählt die Regierung, die ihrerseits an der Spitze der staatlichen 
Verwaltung steht. Das Parlament leitet das staatliche Handeln durch die Gesetz-
gebung. Es gibt damit dem Verwaltungshandeln Ziele und Maßstäbe vor. Das 
Parlament kontrolliert die Regierung und die Verwaltung und nimmt auf diese 
Weise die Aufgabe der Staatsleitung wahr. Dieser Grundsachverhalt gilt in der 
Bundesrepublik für alle Ebenen des Bundesstaates, d.h. für den Bund und für die 
Länder – jeweils im Rahmen ihrer Kompetenzen. Auch auf der kommunalen 
Ebene, der nach dem Grundgesetz das Recht der Selbstverwaltung zusteht, muss 
das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, 
gleichen und geheimen Wahlen hervorgeht. Das BVerfG spricht hier von einer 
„gegliederten Demokratie“1.

Die Demokratie steht in verschiedener Hinsicht mit anderen Strukturprinzi-
pien in einem notwendigen Zusammenhang. Sie ist verbunden mit dem Prinzip 
der Freiheit und der Gleichheit. Der Anspruch des Bürgers auf freie und gleiche 
Teilhabe an der öffentlichen Gewalt ist letztlich – so das BVerfG2 – in der Wür-
de des Menschen verankert. Demokratie ist ferner nicht zu trennen von der 
Rechtsstaatlichkeit und dem Prinzip der Gewaltenteilung.

Das Grundgesetz spricht von der „freiheitlich demokratischen Grundord-
nung“. Die Elemente dieser Grundordnung nach der Rechtsprechung des 
BVerfG sind: 
• Achtung vor den Menschenrechten; 
• Volksouveränität;
• Gewaltenteilung;
• Verantwortlichkeit der Regierung; 
• Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; 
• Unabhängigkeit der Gerichte; 
• Mehrparteienprinzip und Chancengleichheit der Parteien mit dem 
• Recht auf Bildung und Ausübung einer Opposition.3

Damit sich der Volkswille in allgemeinen, freien und gleichen Wahlen äu-
ßern kann, sind politische Freiheitsrechte, die Meinungs- und Versammlungs-
freiheit, notwendige Voraussetzungen. Diese Freiheiten sind Grundbedingungen 
der Demokratie, ohne die sie sich nicht entfalten kann. Demokratie ist damit 
letztlich nicht nur eine Staatsform. Sie ist nicht zu denken ohne eine Gesell-
schaft, in der die Bürger ihre Rechte aktiv wahrnehmen. Hier kommt den Partei-
en eine besondere Bedeutung zu. Deren Aufgabe ist die politische Willensbil-
dung. Das BVerfG hat in mehreren Entscheidungen die Rolle der Parteien betont 

1 BVerfG, Urt. v. 31.10.1990 – 2 BvF 2/89, u.a. (Ausländerwahlrecht) – E 83, 37 (54). 
2 BVerfG, Urt. v. 30.06.2009 – 2 BvE 2/08, u.a. (Lissabon-Urteil) – E 123, 267 (341). 
3 BVerfG, Urt. v. 23.10.1952 – 1 BvB 1/51 (SRP-Verbot) – E 2, 1 (13). 
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und auf die Gefahren hingewiesen, die dadurch entstehen, dass die Parteien sich 
zu stark mit dem Staat identifizieren und zu Machtinstrumenten des Staates 
werden. Es gilt vielmehr der Grundsatz der Staatsfreiheit: Parteien müssen vom 
Staat unabhängig sein und für eine freie Willensbildung der Bürger, die sich in 
ihnen organisieren, offen bleiben. Lebenswichtig für die Demokratie ist es, dass 
die Bürger selbst, einzeln oder in Gemeinschaft an der politischen Willensbil-
dung teilnehmen können. 

Zusammenfassend möchte ich einen früheren Verfassungsrichter H.-H. 
Klein zitieren: Ausgangspunkt ist für ihn die Frage, wie die repräsentative De-
mokratie in der heutigen Gesellschaft am besten funktionieren kann: „Repräsen-
tative Herrschaft gelingt ... nur unter der Voraussetzung vielfältiger und tagtäg-
licher Wechselwirkung zwischen Willensbildung des Volkes und Willensbildung 
in den Staatsorganen. Sie wiederum setzt die Transparenz staatlicher Entschei-
dungsprozesse voraus, die vor allem durch Parteien und Medien zu bewirken 
ist.“4 Ich möchte hinzufügen, dass diese Transparenz auch durch möglichst of-
fene Informationsbeziehungen innerhalb und außerhalb des Parlaments herge-
stellt wird, durch eine Einbeziehung der Bürger als Einzelpersonen sowie der 
Zivilgesellschaft.

II. Parlamentarische Kontrolle am Beispiel des Informations-
rechts
Zum Wesen der parlamentarischen Demokratie gehört die Kontrolle der Regie-
rung durch das Parlament. Zur Ausübung wirksamer Kontrolle sind umfassende 
Informationsrechte notwendig. Zu diesen gehören das klassische Fragerecht im 
Parlament und das Zitierrecht, d.h. das Recht, die Anwesenheit von Regie-
rungsmitgliedern im Parlament oder in einem Ausschuss zu verlangen. Auf die-
se Weise wird die Regierung gezwungen, für ihr Handeln Rede und Antwort zu 
stehen.

Informationsrechte dienen dazu, das strukturelle Ungleichgewicht zwischen 
dem Parlament und der Regierung abzubauen. Das Parlament verfügt nicht über 
die Kenntnisse, mit denen die Exekutive arbeiten kann. Die Abgeordneten sind 
vielmehr darauf angewiesen, dass sie von der Regierung umfassend informiert 
werden.

In den Verfassungen vieler Bundesländer sind die Informationsrechte der 
Landesparlamente erweitert worden. Die Regierungen werden verpflichtet, von 
sich aus über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu informieren. 
Damit wurde auf eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte reagiert; denn die 

4 Klein, Metamorphose der Demokratie, in: FAZ v. 29.08.2011, S. 7. 
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Länder haben zunehmend an Gesetzgebungskompetenzen verloren. Die Bedeu-
tung der Landesparlamente als Entscheidungsträger wurde geschwächt. Im Ge-
genzug wurden die Entscheidungskompetenzen der Landesregierungen gestärkt. 
Denn diese wirken im Bundesrat an der Bundesgesetzgebung mit, sie sind ver-
antwortlich für die Kooperation mit den anderen Ländern und dem Bund und für 
die in vielen Politikbereichen notwendige Abstimmung (z.B. Staatsverträge, 
Fachkonferenzen). Über den Bundesrat wirken sie auch an der Vorbereitung der 
europäischen Rechtsakte mit. 

Zunehmende Bedeutung hat daher die laufende Unterrichtung des Parla-
ments über die Entscheidungsprozesse auf der Bundesebene und auf der europä-
ischen Ebene, da diese Auswirkungen auf das Land haben (Bsp.: Schuldenbe-
grenzung). Im Ergebnis sollen alle für das Land bedeutsamen Entscheidungen 
im Parlament diskutiert werden. Es reicht nicht aus, dass das Parlament lediglich 
im Nachhinein das Regierungshandeln zur Kenntnis nimmt und die Regierung 
zur Verantwortung zieht. Durch die frühzeitige Information der Landesparla-
mente sollen die Entscheidungen in das Parlament zurückgeholt werden. Das 
Parlament ist der eigentliche Ort der politischen Willensbildung.

Im Verhältnis des Bundes zur europäischen Ebene findet ein ähnlicher Pro-
zess statt, da für viele Regelungsbereiche ein europarechtlicher Rahmen gilt: An 
der Mitwirkung des Bundes bei der Vorbereitung von europäischen Rechtsakten 
ist der Bundestag frühzeitig zu beteiligen, damit er seine Einflussmöglichkeiten 
wahrnehmen kann. In mehreren Entscheidungen (z.B. zum Lissabon-Vertrag, 
aber auch in Bezug auf die Vereinbarungen zur Stabilisierung des Euro) hat das 
BVerfG eine ausreichende Beteiligung des Parlaments gefordert, um die Demo-
kratie nicht leer laufen zu lassen. Das Grundgesetz steht einem Substanzverlust 
des Parlaments entgegen. Die Abgeordneten des Bundestages müssen die Kon-
trolle über grundlegende – auch haushaltspolitische – Entscheidungen behalten.  

Einige Landesverfassungen haben die Informationsrechte ergänzt um indi-
viduelle Auskunftsrechte der einzelnen Abgeordneten und um das Recht auf Ak-
teneinsicht in alle Unterlagen der Behörden. Ein Beispiel ist Art. 56 III 1 LVerf 
Bbg: „Den Abgeordneten ist Zugang zu den Behörden und Dienststellen des 
Landes zu gewähren. Diese haben auf Verlangen Auskunft auch aus Dateien zu 
erteilen sowie Akten und sonstige amtliche Unterlagen vorzulegen.“

Individuelle Informationsrechte stärken den einzelnen Abgeordneten auch 
gegenüber seiner eigenen Partei und erhöhen seine politische Verantwortung.5

5 Man muss sich letztlich von der Vorstellung lösen, das Parlament oder einzelne Abgeord-
nete griffen mit parlamentarischer Kontrolle oder mit dem Gebrauch ihrer Informations-
rechte in die Aufgabenzuständigkeit von Regierung und Verwaltung ein. Das Parlament 
nimmt vielmehr eine eigene Aufgabe kraft besonderer verfassungsrechtlicher Legitimation 


